
Anlage 4
(zu § 17 Absatz 5,

§ 20 Absatz 2)

Studieninstitut für kommunale Verwaltung

Nachweisung
des Ausbildungspunktwertes

für 

1 Ergebnis  er praktischen Ausbildung im

1.1 Ausbildungsabschnitt 1: 

1.2 Ausbildungsabschnitt 2: 

1.3 Ausbildungsabschnitt 3: 

1.4 Ausbildungsabschnitt 4: 

1.5 Ausbildungsabschnitt 5: 

Summe : 5 = (Punktwert *)

2 Ergebnis der theoretischen Ausbildung im Unterrichtsfach:

sonstige

Klausurarbeit(en) Leistungen

2.1 Staats- und Europarecht Punktzah en)

2.2 Allgemeines Verwaltungsrecht Punktzahl(en)

2.3 Kommunalrecht Punktzahl(en)

2.4 Recht der Gefa renabwe r Punktzah en)

2.5 Sozialrecht Punktzahl(en)

2.6 Bürgerliches Recht Pun tzahl(en)

2.7 Beamtenrecht Pun tzah en)

2.8 Arbeits- und Tarifrecht Punktzahl(en)

2.9 Verwaltungsorganisation Punktzahl(en)

2.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

(sofern unterrichtet) Punktzahl(en)

2.11 Betriebs- und Volkswirtschaftslehre Punktzahl(en)

2.12 Internes und externes Rechnungswesen Punktzah en)



Anlage 4
(zu § 17 Absatz 5,

§ 20 Absatz 2)

2.13 Kommunale Einnahmen Punktzah en)

2.14 Kommunales Finanzmanagement Punktzah en)

2.15 Sozialkompetenzen Punktzahi(en)

2.16 Methodik der Rechtsanwendung Punktzahi(en)

Summe:

a) Summe aller Punktzahlen der Klausurarbeiten

: * **)) (Zahl der geschriebenen Klausurarbeiten) x 3 = Punktwert *)

b) Summe aller Punktzahlen der sonstigen Leistungen

: *) (Zahl der bewerteten Fächer) = Punktwert *)

Summe der Punktwerte der Leistungsnachweise (a + b) Summe  

: 4 = *)

3 Ausbildungspunktwert
Summe der Punktwerte für

3.1 praktische Ausbildung  
und

3.2 Leistungsnachweise  x 2

Summe: : 3

= Ausbildungspunktwert*) --====--==-

Damit ist die Beamtin/der Beamte zur Prüfung - nicht - zugelassen (§ 20 Absatz 3 VAP 1.2 allgVerw - Ge  )

den

(Unterschrift der Studienleiterin/des Studienleiters)

Von der vorstehenden Berechnung habe ich Kenntnis genommen.

, den 

(Unterschrift der Beamtin/des Beamten)

*) Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur zweiten Dezimalstelle zu erreichen.
**) Anzahl der Übungsarbeiten


